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Information  
 
 
Vielen Dank für Ihr Interesse an einem Beitritt in den Segel-Club Ville.  
 
Beigefügt erhalten Sie den Aufnahmeantrag sowie die bei Aufnahme obligatorische 
Bankeinzugsermächtigung.  
 
Noch einige Hinweise zu Ihrer Information: Der Aufnahme als „ordentliches“ Mitglied ist ein 
Probejahr vorangestellt, in der ein Bewerber ohne Einhaltung von Fristen und Angabe von Gründen 
von der Mitgliedschaft zurücktreten, die Probemitgliedschaft jederzeit durch Vorstandsbeschluss 
beendet werden kann. „Ordentliche“ Mitglieder können den Verein nur am Ende eines  
Kalenderjahres unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von 3 Monaten (Kündigung also bis zum 
30.09. d.J.) verlassen.  
 
Die (einmalige) Aufnahmegebühr beträgt zurzeit 350,00 € der Jahresbeitrag für ein Einzelmitglied (A-
Mitglied) 145,00 €, für ein Familien-Mitglied (FA-Mitglied) 180,00 €. Die A-Mitgliedschaft gilt für 
Mitglieder mit und ohne (Ehe-) Partner, die FA-Mitgliedschaft umfasst A-Mitglieder und ihre Familien 
(Kinder bis zum vollendeten 18. Lebensjahr). 
  
Von A- und FA-Mitgliedern sind jährlich 15, von Jugendlichen (ab vollendetem 16. Lebensjahr) 
jährlich 10 Arbeitsstunden zu leisten. Diese werden mit 180,00 € bzw. 70,00 € bewertet. Der Betrag 
wird im Zuge der Beitragserhebung mit eingezogen und nach Ableistung der Arbeitsstunden zu 
Beginn des Folgejahres erstattet.  
 
Bei Aufnahme im 2. Halbjahr können Beitrag und Arbeitsstundenentgelt entsprechend der 
verbleibenden Restzeit im Kalenderjahr reduziert werden.  
 
Nach Maßgabe freier Kapazität kann auf Antrag ein Liegeplatz zugewiesen werden. Die zu 
entrichtenden Liegeplatzgebühren sind je nach den durch den Vorstand festgelegten 
Bootsklassen (420er, Finn, FJ, Korsar, Laser, OK-Jolle, Optimist, Vaurien, Schwertzugvogel ) 
unterschiedlich, von 41,00 € (Opti) bis 123,00 € (Schwertzugvogel) im Jahr. Die angespannte 
Liegeplatzsituation kann dazu führen, dass unter Umständen auch längere Wartezeiten in Kauf 
genommen werden müssen. 
 
Über Aufnahmeanträge entscheidet der Vorstand auf seiner monatlichen Sitzung.  
 
Für die Beantwortung weiterer Fragen steht Ihnen die Geschäftsstelle gerne zur Verfügung.  
 
Viele Grüße 
 
Der SCV Vorstand 
.                   


